
N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 10. April 2019  
  
 

im Sitzungssaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Besucher und die Presse.  
 
Bürgermeister Oehler stellt fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht wurden.  
 
Sodann tritt er in die Tagesordnung ein. 
  



TOP 1 Einwohnerfragestunde 
 
Ein Bürger erkundigt sich, ob die Kreuzung zum Löwenkeller mit einem 
Verkehrsspiegel versehen werden kann. Weiter erkundigt er sich nach etwaigen 
Ausbauplänen der NeckarCom.  
 
BM Oehler erläutert die Gründe, warum dies bis dato nicht umsetzbar war. Man 
unternimmt aber gern nochmal einen Vorstoß.  
Bzgl. des Ausbaus der Glasfaserleistung wird er sich erkundigen.  
 
Ein weiterer Bürger erkundigt sich zum weiteren Vorgehen in Sachen Imbissstand 
bei der Feuerwehr Wiernsheim.  
 
BM Oehler erklärt, dass dieser abgebrochen werden soll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TOP 2 Evaluation des Wiernsheimer Förderprogramms für Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz;  

- Vorstellung durch den AK-Energie-Vorsitzenden Herrn Dr. Stuible  
 
BM Oehler verweist auf die Drucksache und übergibt sodann GR Dr. Stuible zur 
Vorstellung das Wort. Dieser zeigt die Ergebnisse der Evaluation anhand einer 
Präsentation, auf die im Weiteren verwiesen wird.  
 
GR Brandauer möchte wissen, wie hoch die Zahl der nicht geförderten Anträge ist.  
 
Diese liegt laut Dr. Stuible bei 10%.  
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt die von GR Dr. Stuible 
vorgestellte Evaluation des Wiernsheimer Förderprogramms für Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz zustimmend zur Kenntnis.  
  



TOP 3 Neufassung der Richtlinie zur Förderung von Erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz der Gemeinde Wiernsheim;  

- Beschlussfassung 
 
Ohne weitere Aussprache erfolgt die  
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt einstimmig der  
Neufassung der Richtlinie zur Förderung von Erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz der Gemeinde Wiernsheim zu.  
 
  



TOP 4   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 der Gemeinde 
Wiernsheim  
- Beschlussfassung 
 
BM Oehler verweist auf die Drucksache und führt in den Sachverhalt ein. Der 
Tagesordnungspunkt wurde im Verwaltungsausschuss vorberaten. Dieser empfiehlt 
einstimmig die Beschlussfassung.  
Sodann übergibt er zu weiteren Ausführungen Kämmerer Enz das Wort.  
 
Kämmerer Enz benennt die Eckwerte des neuen Haushalts. Der Ergebnishaushalt 
weist als Aufwendungen insb. 4,4 Mio. EUR Personalaufwand, 2,1 Mio. EUR Sach- 
und Betriebsauswand, sowie bspw. 1,9 Mio. EUR und 2,4 Mio. EUR FAG- und 
Kreisumlage aus.  
Hinsichtlich der Erträge im Ergebnishaushalt benennt er knapp 900.000 EUR der 
Grundsteuer A+B, Gewerbesteueranteile in Höhe von 1,4 Mio. EUR und 4 Mio. EUR 
Schlüsselzuweisungen.  
In Summe stehen rund 15,1 MIO EUR Erträge, 15 Mio. EUR Aufwendungen 
gegenüber. Kämmerer Enz unterstreicht, dass über 100.00 EUR im Jahresergebnis 
als Überschuss ausgewiesen werden können.  
Ferner sieht der Haushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.331.000 
EUR vor.  
Trotz erschwerten Rahmenbedingungen weist der neue Haushalt wieder 
Investitionen über 7,2 Mio. EUR aus bei gleichzeitiger Verringerung des 
Schuldenstands.  
Dieser beträgt zum 31.12.2019 392.725 EUR, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 
59 EUR je Einwohner entspricht. Damit liegt Wiernsheim weit unter des 
Landesschnitt von 325 EUR. 
 
Aus der Mitte des Gemeinderates und durch BM Oehler wird Lob an die Arbeit des 
Kämmerers ausgesprochen.  
 
Nach Beantwortung einer Verständnisfrage des GR Hudak erfolgt die 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Wiernsheim.   



TOP 5  Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung –
Gemeindewerke Wiernsheim  
- Beschlussfassung 
 
BM Oehler verweist auf die Drucksache und führt in den Sachverhalt ein. Der 
Tagesordnungspunkt wurde im Verwaltungsausschuss vorberaten. Dieser empfiehlt 
einstimmig die Beschlussfassung.  
Sodann übergibt er zu weiteren Ausführungen Kämmerer Enz das Wort.  
 
Kämmerer Enz benennt die Eckwerte des neuen Wirtschaftsplans.  
 
Nach Beantwortung einer Verständnisfrage des GR Hudak erfolgt die 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig den 
Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung – Gemeindewerke 
Wiernsheim.   



TOP 6  Richtlinie „Grundsätze der Platzvergabe in den kommunalen 
Kinderbetreuungseinrichtungen“  
- Beratung und Beschlussfassung 
 
BM Oehler verweist auf die Drucksache und übergibt sodann zu weiteren 
Ausführungen Hauptamtsleiter Liebing das Wort.  
 
HAL Liebing führt aus, dass gemäß § 3 Abs. 4 der Satzung zur Kinderbetreuung in 
der Gemeinde, die Gemeinde die Grundsätze der Aufnahme von Kindern in ihre 
Betreuungseinrichtungen festlegt.  
Die Elternbeiratsvorsitzenden (EB-Vorsitzende) der kommunalen Einrichtungen in 
Wiernsheim, Iptingen und Serres richteten im Jahr 2018 den Wunsch an die 
Gemeindeverwaltung, dass die kommunale Platzvergabepraxis auf den Prüfstand 
gestellt, verschriftlicht und transparenter gemacht wird.  
Dem Wunsch kam die Gemeindeverwaltung gern nach, um insb. den Adressaten die 
Vergabe transparenter gestalten zu können (ohne datenschutzrechtlichen 
Problemlagen auf zu erliegen)  und damit auch das Verständnis für die jeweiligen 
Entscheidungen zu fördern.  
Es wurde versucht, die vorliegende Richtlinie bewusst sehr kompakt und verständlich 
zu halten. Seitens der Gemeindeverwaltung wurden im Vorfeld kaum inhaltliche 
Einschränkungen gemacht, sondern das Augenmerk darauf gelegt, etwaige 
Wünsche aus der Elternschaft in der Praxis anwendbare Formvorschriften zu 
kanalisieren.  
In § 1 wurde sodann der (in § 3 Abs. 1 der Satzung zur Kinderbetreuung in der 
Gemeinde bereits hinterlegte) Vorrang Wiernsheimer Bürger der Gesamtgemeinde 
noch einmal verbrieft und deutlicher hervorgehoben. Ferner wurde hier seitens der 
Gemeindeverwaltung gegenüber den Eltern transparent gemacht, dass man sich als 
Träger vorbehält, von der nachfolgenden Vergabepraxis in Ausnahmefällen 
abzuweichen, wenn bspw. die Wiedereingliederung oder Neueinstellung eines / einer 
Erziehers/Erzieherin dies notwendig macht.  
Dies fand einhellig Zustimmung, war es doch allen Beteiligten nachvollziehbar, dass 
eine bspw. für den Mindestpersonalschlüssel bedeutsame Kraft zum Zwecke der 
Arbeitsaufnahme hinsichtlich ihres Kindes mit Vorrang behandelt werden sollte – im 
Interesse der Allgemeinheit.  
In § 2 wurden die Platzvergabekriterien der Unter Dreijährigen, in § 3 der Über 
Dreijährigen formuliert. Diese getrennte Betrachtung wurde in Würdigung 
unterschiedlicher zu bewertenden Lebensumstände notwendig.  
Die konkrete Gewichtung in Punkten wurde vollends den Elternbeiräten überlassen. 
Seitens der Verwaltung wurde hier einzig darauf geachtet, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gewahrt blieb, das heißt, kein Tatbestand über Gebühr 
hervorgehoben oder vernachlässigt wurde.  
Die vorliegende Punktvergabe ist aus Sicht der Verwaltung realitätsnah, ausgewogen 
und so beschlussfähig.  
Mit Beschluss der Richtlinie durch den Gemeinderat in dieser Sitzung wäre es 
möglich, die Richtlinie zu Beginn des neuen Kindergartenjahres zum 01.09. zur 
Anwendung zu bringen (§ 4). Dies bedeutet gleichzeitig, dass die ersten 
Platzvergaben – zum 01.09. auf Grundlage dieser Richtlinie – im Mai bestätigt 
werden könnten.  
Abschließend dankt HAL Liebing allen Elternbeiratsvorsitzenden für ihre Zeit, ihr 
Engagement und ihre Beteiligung hieran. Der Dank gilt selbstredend auch den 
Gremien, den die drei Vorsitzenden vorstehen und die mit ihren Impulsen eine 



praxistaugliche Richtlinie entwickelt haben, die auch der „Wiernsheimer Realität“ 
gerecht wird. Hierauf lässt sich aufbauen.  
Der Austausch war stets konstruktiv und von guter Atmosphäre geprägt, was letztlich 
für die sehr zügige Bearbeitung der Thematik zuträglich war. 
 
Danach erteilt BM Oehler EB-Vorsitzende Manuela Kühnle das Wort. Diese 
unterstreicht ihrerseits ebenfalls das gute, konstruktive Miteinander und beschreibt 
die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik im Elternbeirat. Sie sieht in der 
vorliegenden Fassung eine sehr gute Grundlage, die selbstredend mit der Zeit 
schrittweise fortgeschrieben werden muss.  
 
HAL Liebing konkretisiert hinsichtlich des Kriteriums „berufstätig oder in Ausbildung“, 
dass unter diesem Punkt auch „in Studium“ befindliche Eltern verstanden werden 
sollen. Er schlägt vor, diesen Aspekt der Klarheit wegen redaktionell mit in den 
Beschlussvorschlag mit aufzunehmen.  Aus der Mitte des Gremiums wird 
Zustimmung signalisiert.  
 
GR Brandauer lobt den konstruktiven Austausch zwischen Hauptamt und 
Elternbeiräten.  
 
GR Schüle und Idziok sprechen sich perspektivisch für den Ausbau des 
Ganztagesangebots aus.  
 
Danach erfolgt die 
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Richtlinie „Grundsätze der Platzvergabe in den kommunalen 
Kinderbetreuungseinrichtungen“ unter Berücksichtigung der in Sitzung 
eingebrachten Änderung bzgl. studierenden Eltern.  
  



TOP 7  Neufassung der Friedhofssatzung mit Gebührenverzeichnis; 
Neukalkulation der Gebühren im Bestattungswesen   
- Beschlussfassung  
 
BM Oehler verweist auf die Drucksache und führt in den Sachverhalt ein. Der 
Tagesordnungspunkt wurde im Verwaltungsausschuss vorberaten. Dieser empfiehlt 
einstimmig die Beschlussfassung in der nun vorliegenden Fassung.  
Sodann übergibt er zu weiteren Ausführungen Hauptamtsleiter Liebing das Wort.  
 
Hauptamtsleiter Liebing führt aus, dass im Sommer 2018 im Austausch mit der 
Kommunalaufsicht offenkundig wurde, dass die Friedhofsatzung inkl. dem 
Gebührenverzeichnis in der Fassung vom 6. Juli 2011 nicht dem aktuellem Stand der 
Rechtsprechung entspricht, und insb. ein Gebührentatbestand angepasst werden 
muss.  
Auf Maßgabe der Kommunalaufsicht konnte jedoch eine entsprechende Anpassung 
nicht im Wege einer einfachen Änderungssatzung erfolgen, da die letzte 
Gebührenkalkulation im Jahr 2011 auf Basis der Jahresrechnung 2009 
vorgenommen wurde.  
Eine Änderung des Gebührenverzeichnisses und des Gebührentatbestands setzte 
daher zwingend eine Neukalkulation voraus. Mit dieser Kalkulation wurde im August 
2018 das Büro Schneider & Zajontz beauftragt. Auf das beigefügte Gutachten zur 
Kalkulation der Gebühren im Bestattungswesen wird nachrichtlich verwiesen.  
O. g. Sachverhalt wurde sodann zum Anlass genommen, die gesamte Satzung einer 
Prüfung zu unterziehen. Nach Überprüfung kam die Verwaltung zum Schluss, dass 
eine ganzheitliche Neufassung zweckmäßig ist. Basis der Neufassung der 
Friedhofssatzung war das Muster des Gemeindetags Baden-Württemberg, dass als 
solches eine rechtssichere Arbeitsgrundlage bietet. Diese Satzung wurde sodann 
geringfügig modifiziert und an die örtlichen Verhältnisse angepasst und um die 
angebotenen Grabarten ergänzt.  
Im Kalkulationsjahr 2019 sind – auf Grundlage der jetzigen Gebührensätze – 53,5% 
Kostendeckung im Bestattungswesen eingeplant. Dies entspricht laut GPA-
Geschäftsbericht 2018 dem Schnitt der Gemeinden zwischen 4.000 und 10.000 
Einwohnern – wohlgemerkt, nach der letztmaligen Kalkulation vor rund 10 Jahren.  
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden die Gebühren überprüft. Hierbei wurde 
offenkundig, dass manch bisherige Gebührentatbestände gar eine Überdeckung zur 
Folge haben, andere vergleichsweise gering angesetzt waren. 
Kommunalabgabenrechtlich darf kein Gebührentatbestand derart ausgestaltet sein, 
dass eine Überdeckung der Kosten erfolgt – auch wenn in gesamt haushälterischer 
Sicht eine Unterdeckung vorliegt. Dies betraf insb. die Gebührentatbestände der 
Ziffern 1 (Verwaltungsgebühren) und 2.10 (Grababräumungen). Alle anderen 
Gebühren lagen in ihrer Bemessung unterhalb der 100% Kostendeckung.  
Faktisch ist aus Sicht der Verwaltung im Bereich des Bestattungswesens aus 
mannigfachen Gründen keine annähernde 100 prozentige Kostendeckung 
anzustreben. Insbesondere der Naherholungswert, den die Örtlichkeiten für das 
Allgemeinwohl stiften, muss hier berücksichtigt werden.  
 
HAL Liebing führt weiter aus, dass die Neufassung der Satzung in der Sitzung des 
Verwaltungsausschusses am 25.03.2019 detailliert vorberaten wurde.  
Die hier eingebrachten Änderungen sind entsprechend in der vorliegenden Satzung 
eingearbeitet.  
 



Die Verwaltung sieht in der vorliegenden Beschlussempfehlung einen gelungenen 
Kompromiss zwischen den Interessen der Gebührenpflichtigen und der 
Allgemeinheit.  
Gleichzeitig gibt der Kostendeckungssatz von ca. 65% der Gemeinde auf viele Jahre 
wieder Planungssicherheit, ohne einzelne Adressaten über Gebühr zu 
beanspruchen. Insbesondere dem Umstand der Naherholung wurde damit in hohem 
Maße Rechnung getragen.  
Zweifelsohne sind verschiedene Grabarten (z. B. das Wahlgrab) im Preis dadurch 
behutsam gestiegen. Letztlich darf man jedoch dabei nie verkennen, dass es in 
solchen Fällen stets günstigere Wahlalternativen (z. B. Reihengräber und Urnen) 
gibt, deren Gebührenhöhe merklich niedriger ist.  
 
GR Gillé erklärt, dass die Kosten der Ruhestätte am Ruhehain und der Leichenhalle 
seines Erachtens zu hoch seien.  
 
BM Oehler verweist auf die kalkulatorisch deutlich höheren Kosten in diesen 
Bereichen.  
 
GR Janowsky regt an, die lfd. Nummer 2.6.3 mit dem Anmerkungssternchen zu 
versehen.  
 
Mit dieser Änderung erfolgt die  
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Neufassung der Friedhofssatzung mit Gebührenverzeichnis.  
  



TOP 8  Einleitungsbeschluss vorbereitender Untersuchungen gemäß § 
141 BauGB für die Sanierung „Alter Ortskern Iptingen“ mit erweiterter 
Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
 
BM Oehler verweist auf die Drucksache und übergibt sodann zu weiteren 
Ausführungen Herrn Neußer von der KE das Wort.  
 
Herr Neußer führt aus, dass der Gemeinderat bereits den Beschluss zur Einleitung 
vorbereitender Untersuchungen für das Sanierungsgebiet „Alter Ortskern Iptingen“ 
gefasst hat.  
Im Zuge erster Untersuchungen zu den von der Gemeinde mit höherer Priorität 
geplanten öffentlichen Einzelmaßnahmen hat sich gezeigt, dass für den 
gemeindeeigenen Kindergarten der Abbruch und die Wiederbebauung an gleicher 
Stelle problematisch werden könnten. Daher sollte ein möglicher Alternativstandort 
im Untersuchungsgebiet berücksichtigt und auch Gegenstand der Trägeranhörung 
sein. In Frage käme hierfür ein Standort neben der Kreuzbachhalle, was 
Synergieeffekte bringen könnte. Es gibt derzeit noch keinerlei Vorentscheidung über 
den Neubaustandort, aber die Gemeinde sollte sich jetzt diese Option offen halten. 
Die Verwaltung schlägt aus diesem Grund die Erweiterung des 
Untersuchungsgebietes vor, wie sie im Plan dargestellt ist. 
 
Unabhängig von diesem Beschluss kann konstatiert werden, dass es bereits 
zahlreiche Gespräche mit interessierten und auch sanierungswilligen Bürgerinnen 
und Bürgern gegeben hat. Individuelle Modernisierungsverträge können 
voraussichtlich in den kommenden Wochen und Monaten abgeschlossen werden. 
 
BM Oehler führt aus, dass die Erweiterung des Untersuchungsgebiets auch hierzu 
genutzt werden soll, um einen alternativen Standort für den Neubau des 
Kindergartens Iptingens zu suchen. Dies bietet die Synergieeffekte, dass während 
der Bauphase des Neubaus die bestehenden Plätze weiterhin zur Verfügung stehen. 
Weiter unterstreicht er sein Bestreben, im Wege dieser Ortskernsanierung einen 
neuen großen Kinderspielplatz bauen zu wollen.  
 
GR Dr. Stuible appelliert an die Iptinger Bürger, sich mit ihren Maßnahmen 
einzubringen.  
 
GR Gille bittet den naheliegenden Bach bei der Erweiterung im Blick zu behalten.  
 
GR Brandauer bittet bei der Spielplatzkonzeption neue Wege zu beschreiten, was 
die Ausstattung anbetrifft, wie bspw. in Mühlacker.  
 
GR Hudak hinterfragt, ob der neue Kindergarten südlich des bestehenden Standorts 
gebaut werden könnte. 
 
Diese Fläche gehört der Kirche, erklärt BM Oehler, sodann erfolgt die  
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, dass für 
das in dem Lageplan der Kommunalentwicklung (KE) mit Datum 28.01.2019 
erweitert abgegrenzte Gebiet „Alter Ortskern II Iptingen“ in Wiernsheim-
Iptingen gemäß § 141 BauGB Vorbereitende Untersuchungen durchgeführt 



werden. Die Gemeindeverwaltung wird mit den weiteren notwendigen Schritten 
beauftragt.   



TOP 9  Kandidatenvorstellung zur Gemeinderatswahl 2019  
- Beratung und Beschlussfassung 
 
BM Oehler führt in den Sachverhalt unter Rückblick auf das 2014 bereits gemachte 
Angebot ein und möchte dies mit Zustimmung des Gemeinderates auch 2019 wieder 
anbieten, damit alle Bürger Gelegenheit haben, sich einen umfassenden und 
persönlichen Eindruck von den Bewerbern zur Gemeinderatswahl zu machen.  
 
Hauptamtsleiter Liebing schlägt hierzu im Detail die Lindenhalle als 
Veranstaltungsort vor. Auch ist es ihm gelungen, für die Veranstaltung einen 
erfahrenen, objektiven Moderator zu gewinnen. Herr Matausch hat hierzu bereits 
einige Anregungen mit den Vertrauenspersonen der Listen gesammelt. Favorisiert 
wird demnach bis dato Freitag, der 10. Mai 2019.  
An jenem Termin wäre sowohl die Halle als auch vorgenannter Moderator verfügbar. 
In Anbetracht der dieses Jahr zahlreichen Bewerber, wird eine Redezeit von 2 
Minuten je Bewerber vorgeschlagen.  
 
GR Brandauer regt an, dass ein Verein die Bewirtung übernehmen könnte.  
 
BM Oehler erklärt, dass den Kandidaten Wasser zur Verfügung gestellt wird.  
 
Beschlussfassung:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig, dass man 
zum Zwecke der Kandidatenvorstellung die Lindenhalle am 10. Mai um 19 Uhr 
zur Verfügung stellen möchte. Eine Redezeit je Kandidat soll auf 2 Minuten 
begrenzt werden.  
 
 
 
 
 
  



TOP 10 Informationen der Verwaltung 
 
Raumordnerischer Vertrag mit der Gde. Mönsheim  
BM Oehler nimmt Bezug auf o. g. Vertrag, in dem die Gde. Wiernsheim und 
Mönsheim sich gegenseitig zusichern, mit der jeweiligen Drogeriemarktansiedlung 
des Nachbarn einverstanden zu sein und diese Entwicklung mitgetragen wird.  
Dieses Dokument wurde zwischen den Jahren ausgefertigt. Die Ermächtigung wurde 
aus dem Aufstellungsbeschluss zum B-Plan Seite abgeleitet. 
Er fragt, ob der Gemeinderat mit dem Inhalt nicht einverstanden ist.  
Bei zwei Gegenstimmen (GR Beck, Blessing) und drei Enthaltungen (GR Brandauer, 
Müller, Bäuerle) wird der vorliegende Inhalt und das Vorgehen des BM Oehler  
gebilligt.  
 
Weiteres Vorgehen mit der bestehenden Netto-Fläche   
BM Oehler erklärt, dass es die feste Absicht der Gemeinde sei, nach Beendigung der 
Nutzung der bisherigen Fläche durch den Nettomarkt, diese einer anderen Nutzung 
(z. B. Wohnbebauung) zuzuführen.  
 
GR Hudak unterstreicht, dass jederzeit klar war, dass wenn der B-Plan Seite 
vollendet wird, die bisherige Netto-Fläche einer Wohnnutzung zugeführt werden soll, 
sobald sich der Discounter erwartungsgemäß zurückgezogen hat.  
 
GR Idziok pflichtet seinem Vorredner bei, und konkretisiert, dass dort Wohnungen 
entstehen sollen, die sich sensibel in das Stadtbild einfinden.  
 
GR Blessing vermisst diese eindeutige Bekenntnis bzgl. der Wohnnutzung in den 
Unterlagen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.  
 
BM Oehler teilt mit, dass es nachwievor ernsthafte Probleme mit der Heizung in dem 
bestehenden Netto gibt.  
 
GR Gille unterstreicht, dass die Investoren kein Interesse an dem bisherigen 
Standort des Netto haben. Hier wird klar B-Plan „Seite“ favorisiert.  
 
GR Dr. Stuible stellt den Antrag, BM Oehler zu beauftragen, gegenüber dem 
Regionalverband zu erklären, dass die Fläche des Netto der Wohnnutzung zugeführt 
werden soll.  
 
Der Antrag wird bei 2 Gegenstimmen und einer Enthaltung gebilligt.  
 
Ortssanierung Serres 
BM Oehler und Herr Neußer berichten von dem positiven Verlauf und den Abschluss 
der Sanierung in Serres. Es erging ein ausdrückliches Lob durch die 
Wirtschaftsministerin des Landes.   



TOP 11 Verschiedenes 
 
Waldsenserkirche Serres  
BM Oehler verweist auf das als Tischvorlage gereichte Schreiben des evang. 
Pfarramts.  
 
Sportschützen Wiernsheim  
BM Oehler benennt ein Schreiben der Sportschützen, die im Zusammenhang mit 
notwendigen Beschaffungen um eine finanzielle Unterstützung von 1600 EUR bitten.  
BM Oehler befürwortet dies.  
Aus der Mitte des Gremiums wird Zustimmung signalisiert.  
  
Abschlussfahrt der Klasse 9 – 10 GMS Wiernsheim  
BM Oehler benennt ein Schreiben der Schule, die im Zusammenhang mit den 
Abschlussfahrten um eine finanzielle Unterstützung bitten.  
BM Oehler befürwortet dies und schlägt 30 EUR je Schüler und den vier 
Begleitpersonen vor.  
Aus der Mitte des Gremiums wird Zustimmung signalisiert.  
 
SV Iptingen  
BM Oehler benennt ein Schreiben des SV Iptingen, die im Zusammenhang mit der 
Sportplatzbewässerung um einen weiteren Wasserzuschuss jenseits der regulären 
1000 m³ bitten.  
BM Oehler schlägt vor, weitere 1200m³, als Höhe des Differenzbetrages zu den 
Vorjahren, zu übernehmen.  
Aus der Mitte des Gremiums wird Zustimmung signalisiert.  
 
Neubau Kindergarten Serres II  
BM Oehler informiert, dass die Baugenehmigung für den neuen Kindergarten noch 
nicht erteilt ist, jedoch mit der Aufsicht inhaltlich abgestimmt ist. In Kürze wird die 
Baugenehmigung beantragt.  
Kämmerer Enz gibt zu bedenken, dass erst mit dem Bau begonnen werden kann, 
wenn die Förderung geklärt ist.   



TOP 12 Anfragen der Gemeinderäte 
 
Kindergartenplätze im Ü3 Bereich  
GR Ruppert nimmt Bezug auf eine Anfrage einer Mutter, die moniert, ihr Kind würde 
wegen zwei Monaten aus dem Kindergarten in Wiernsheim „geworfen“.  
HAL Liebing erläutert, dass kein Kind mitnichten aus dem Kindergarten „geworfen“ 
werden würde. Er verweist auf die Beratung des Gemeinderates im Herbst 2018, in 
dem der Ausbau der Kinderbetreuung mit 10 neuen U3-Plätzen (Iptingen) und 25 
neuen Ü3-Plätzen (Pinache) gebilligt wurde.  
Dieses Vorgehen wurde insbesondere nötig, weil im laufenden Kindergartenjahr insb. 
neue Ü3-Plätze geschaffen werden mussten, um dem Rechtsanspruch zu genügen.  
Bei dem von GR Ruppert skizzierten Fall handelt es sich mutmaßlich um ein Kind, 
das im Juli drei Jahre alt wird und bis dato in der U3 Betreuung in Wiernsheim war. 
Da naturgemäß (wegen des Übergangs in die Schule) Ü3-Plätze erst zum 01.09. frei 
werden, war im Juli aus o. g. Gründen kein Platz verfügbar. Diesen Kindern wurde 
ein Kindergartenplatz in Pinache ermöglicht. Diesen können die Eltern bis zum 
Eintritt in die Schule nutzen. Da die Eltern offensichtlich den Wunsch formulieren, 
zwingend in der Wunscheinrichtung in Wiernsheim betreut zu werden, ist die 2-
monatige „Übergangsfrist“ selbst provoziert. 
 
Dank an Bauhof  
GR Beuchle lobt die Tätigkeit des Bauhofes am Friedhof Pinache.  
 
Sachstand Adler  
GR Idziok erkundigt sich nach dem Sachstand. BM Oehler versichert, dass die 
Maßnahme mit Nachdruck verfolgt wird.  
 
Kunstrasenplatz Serres  
GR Idziok erkundigt sich zum Sachstand.  
BM Oehler erklärt, dass eine Übergabe Ende Mai erfolgen soll.  
 
Friedhof Iptingen 
GR Bäuerle bittet die Gehwege auf dem Friedhof zu ertüchtigen.  
BM Oehler pflichtet ihm bei.  
 
Verbindungsweg Sportplatz und Im Täle  
GR Bäuerle kritisiert den Zustand des Weges und die Nutzung als Radweg.  
BM Oehler will es selbst persönlich überprüfen.  
 
Altes Schulhaus und Iptinger Rathaus  
GR Schüle bittet beide Objekte in die Ortskernsanierung einzubeziehen.  
BM Oehler sagt eine Überprüfung zu.  
 
 


